
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Pyrotechnikgesetz 2010 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 131/2009 

§/Artikel/Anlage 

§ 7 

Inkrafttretensdatum 

04.01.2010 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2015 

Text 

3. Abschnitt 

Behördenbefugnisse 

Berechtigungskontrolle 

§ 7. Aufgrund dieses Bundesgesetzes erlassene Bescheide, die zu Besitz und Verwendung pyrotechnischer 
Gegenstände oder Sätze berechtigen, sind bei Transport oder Verwendung der von diesen Berechtigungen 
erfassten pyrotechnischen Gegenstände oder Sätze im Original oder in Kopie mitzuführen und den 
Sicherheitsbehörden, den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sowie den Zollbehörden und ihren 
Organen im Rahmen der diesen gemäß § 29 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, 
eingeräumten Befugnisse auf Verlangen auszuhändigen. 


